
Die Fortentwicklung der Vorschriften zum Schutz der Gesundheit
gegen Klimaeinwirkungen im niedersachsischen Salzbergbau

Wolfgang Schrnalgemeier
Oberbergamt Clausthal-Zellerfild, Pastfirch 220, D-3392 Clausthal-Zeilerfeld

ZUSAMMENFASSUNG
Die durch Verbrennungsvorgange im KOrper entstehenden Warmemerigen miissen
abgefiihrt werden. Dies kann bei vorhandenem Temperaturgefille durch Stratilung
und Konvektion geschehen. Bei Temperaturen oberhalb der Katvertemperatur ist
die Warmeableitung nur durch SchweiBverdunstung oder KUhimaBnahmen

Auf den tieferen Sohlen (1 000 m und 1 250 m) sind die Temperaturen trotz
Erhiihung der Wettermengen gestiegen. Die Gebirgstemperaturen betragen fiber
50°C. Fiir den Salzbergbau Niedersachsens wurde daher die Klimaverordnung vom
10. 05. 1957 durch eine neue Verordnung vom 10. 12. 1975 ersetzt, die am 1. 1.
1976 in Kraft getreten ist. Es werden die wesentlichen Unterschiede beider Verord-
nungen einander gegeniibergestellt und die Einfiihrung der Schichtzeit gegeniiber
der friiheren Arbeitszeit vor Ort erldutert. Ferrer wird die Abkehr von der bisheri-
gen Belgischen Effektivtemperatur und der Ubergang auf refine Trockentemperatur
als MaB fiir die Schichtzeitverkiirzung begriindet. Die neu aufgenommenen oder
iiberarbeiteten Vorschiften fiber die Gesundheitsvorsorge und die Gesundheits-
tiberwachung einschlieBlich der arztlichen Untersuchungsrichtlinien mit Beurtei-
lungskriterien und Auswerteverfahren riff die Gesundheitszeugnisse werden geschil-
dert. fiber erste Erfahrungen mit der neuen Klimaverordnung wird berichtet.

DER NIEDERSÄCHSISCHE SALZBERGBAU
Der Kali- und Steinsalzbergbau im Land Niedersachsen

hat im Jahr 1976 mit 7 Werken rund 9 Mio. t Kalirohsalz
und 1,1 Mio. t Steinsalz gefOrdert. Dies sind bei Kali 43
und bei Steinsalz 16% der in der Bundesrepublik Deutsch-
land insgesamt erbrachten FOrdermengen. Die Kaliproduk-
tion Niedersachsens von 1,05 Mio. t K2 0 ergibt einen
Mengenanteil von rund 52%. Von den 10 414 Besehaftig-
ten im Kali- und Steinsalzbergbau der Bundesrepublik
Deutschland stellt Niedersachsen mit 4 655 Beschaftigten
rund 45%. Hiervon arbeiten rund 1 800 oder 39% unter
Tage (Tabelle I).

Diese Zahlen mOgen verdeutlichen, daB die von der
BergbehOrde festzusetzenden Arbeitsschutzvorschriften
gegen die Einwirkungen des Grubenklimas im Salzbergbau
far einen nicht unerheblichen Personenkreis Bedeutung ha-
ben.

DAS GRUBENKLIMA IN DEN
NIEDERSÃCHSISCHEN KALIWERKEN UND SEINE

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

Die klimapragende Einflu8gri5Be im Kalibergbau auf den
SalzstOcken Niedersachsens ist die Gebirgswkrme. Die ur-
spriinglichen Gebirgstemperaturen steigen in den Salz-

TABELLE 1

Kali- und Steinsalzbergbau 1976

FOrderung Min ten. Bundesrepublik	 Niedersachsen

9,0 42,5
1,1 15,9

10,1 35,9

1,05 51,5

4 655 44,7
1 824 47,8

stricken nach der Teufe schneller an als in "normalem"
Gebirge (Fig. 1). Die Gebirgsternperatur von 45°C auf der
940 m- Sohle des Werkes Sigmundshall wird auf dem
kanadischen Schild oder in Siidafrika erst bei Teufen zwi-
schen 2 500 und 3 000 m erreicht (1), (2). Ursache dieser
Anomalie sind
1. die auBerordentlich hohe Wirmestromdichte in Satz-

stiicken (3) (Fig. 2),

2. eine vergleichbar gute Warmeleitfahigkeit, die rund
doppelt so hoch wie in Nebengesteinen (4) ist (Fig. 3),
sowie

Kalirohsalz
	

21,2
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3. die Uberlagerung des gut leitenden Salzkörpers mit
sehlecht leitendem, isolierendem Deckgebirge (Fig. 4).
Als Folge dieser Gegebenheiten tritt in den SalzstOcken

ein erheblicher Wirmestau ein, der auf den tiefsten Sohlen
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Figur 1. Urspriingliehe Gebirgstemperaturen in verschiedenen
Bergbaurevieren. a) Sigrnundshall. b) Ruhrrevier, Kohle. c) Un-
gam, Kohie. d) Sambia, Kupfererz. e) Brasilien, Gold. f) Sficla-
frika, Gold. g) Kanada, Nickel.

der niedersachsischen Kaliwerke zu urspriinglichen Ge-
birgstemperaturen von 40– 50°C Iiihrt. Das ''typische"
Grubenklima der niedersachsischen Werke zeigt Figur 5
(5), erganzt durch den Klimabereich des deutschen Stein-
kohlenbergbaues (6) und den sogenannten Behaglichkeits-
bereich nach DIN 1946 ftir den Sommer.

Die Unterschiede der beiden Bergbaubereiche sind au-
genscheinlich. Wahrend die das Grubenklima bestimmende
GrOBe im Steinkohlenbergbau die hohe Feuchte der Wetter
ist, kennzeichnen h6here Trockentemperaturen bei sehr
niedrigen Luftfeuchten das "Kali-Klima". Beide Klima-
felder hegen zum Teil erheblich auBerhalb des " Behaglich-
keits"-Bereiches nach DIN. Die warmsten Betriebspunkte
sind die zumeist auf den tiefsten Sohlen gefiihrten Aus- und
Vorrichtungsbetriebe mit mittleren Trockentemperaturen
von ca. 37°C. Der jahreszeitliche Gang driickt sich bei kon-
stanten Temperatures lediglich im Feuchtegehalt der Wetter
aus, der dabei zwischen 7,5 und 10 glkg Luft liegt (Fig. 6).

Da eine nennenswerte Befeuchtung der Wetter unter
Tage nicht stattfindet, werden sich die schon gezeigten
Klimabereiche im Kalibergbau etwa entlang den Linien
5-10 g Wasserlkg Luft im hx-Diagramm in Richtung 116-
herer Trockentemperaturen und geringerer relativer Luft-
feuchte entwickeln, MaBgebend dafiir sind im wesentlichen
die "adiabatische" Verdichtung und die gebirgsbedingte
Erwdrmung der Wetter nach der Teufe zu.

Die mittlere Teufenzunahme ergibt sich je nach Lager-
statte und FOrdermenge ffir den graeren Teil der Werke zu
rund 20 m je Jahr. Diese Kenndaten erlauben im Verein mit
dem zu 3,2°C/100 m Teufe gemessenen Ternperaturgra-
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Figur 2. Mittelwerte von Warmestromdichtemessungen nach Creutzburg.
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Figur 3. Warmeleitfähigkeit von Salz- und Nebengesteinen, nach Creutzburg und Messungen
Werk Sigmundshalt.
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Figur 4. Urspriingliche Gebirgstemperaturen im Kalibergbau
Niedersachsens.

dienten im SalzkOrper der niedersichsischen Kaliwerke
(Mittelwert Salzstock ohne Deckgebirge) eine Vorschau der
Ternperaturentwicklung in den wirmsten Betrieben der
Aus- und Vorrichtung fiir einen angenommenen Zietraurn
von 10 Jahren. Danach werden sick die Trackentempera-
turen wie folgt erhOhen:

10 Jahre entsprechend 200 m Teufenzunahmc ergeben aus
Wetterverdichtung (adiabatisch) 2,0°C
200 in Teufe x 3,2°C/100 m 6,4°C
gesamte Temperaturzunahme 8,4°C

Danach wird-dos Grubenklirna 1984 in den Aus- und Vor-
richtungsbetrieben der zu dieser Zeit tiefsten Gruben da-
durch gekennzeichnet sein, daB die Trockentemperaturen
etwa 56 statt derzeit 48°C und die Feuchtternperaturen fiber
28 statt derzeit 27°C betragen (Fig. 7). In fast alien Bereichen
der Gruben wird die relative Luftfeuchte trotz steigender
Feuchttemperatur weiter absinken und in den warmsten Be-
triebspunkten Werte urn 7-12% erreichen.

DIE ENTWICKLUNG DER VORSCHR1FTEN ZUM
SCHUTZ DER GESUNDHEIT GEGEN

KLIMAEINWIRKUNGEN IM SALZBERGBAU

Die Regelungen von 1911. Die Berggesetznovelle vom
24.06.1892 ermachtigte die preuBischen Oberbergknter,
durch eine Zusatzbestimmung zu § 197 Abs. 2 ABG, fiir
Betriebe, in denen die Gesundheit durch zu lange Arbeits-
dauer gefahrdet wurde, Dauer, Beginn und Ende der Ar-
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Figur 5. Klimabereiche. Stand 1974 und 1984.
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Figur 6. Klimabereiche. Stand 1974 und 1984.
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Figur 7. Entwicklung der Wettertemperatur, Salzstiicke Nieder-
sachens.

beitszeit und der Pausen durch Anordnungen festzusetzen.
In Ausfiillung dieser Ermachtigung enthielt die Allgerneine
Bergpolizeiverordnung des Oberbergamts in Clausthal-Zel-
lerfeld worn 07.04.1911 (7) folgende Vorschrift zum
Schutze der Arbeiter an heiBen Betriebspunkten (Tube/le 2):

1. Fiir Arbeiter, welche an Betriebspunkten, an denen die
gewdhnliche Temperatur mehr als 28°C betragt, nicht
bloB voriibergehend beschaftigt werden, darf die reine
Arbeitszeit 7 1/2 Stunden taglich nicht iiberschreiten.
Als gewdhnliche Temperatur gilt die Temperatur,
welche der Betriebspunkt bei regelmaBiger Belegung
und Bewetterung hat.

2. Betrãgt die gewdhnliche Temperatur nicht . als ± 30°C,
so darf die Arbeitszeit 6 Stunden taglich nicht riber-
schreiten.

3. Uberschreitet die Temperatur	 35°C, so ist die Ar-
beitszeit auf 4 Stunden zu verkiirzen.

Es ist sicherlich interessant zu hriren, welche einschneiden-
den Arbeitszeitbegrenzungen es bereits 1911 gab. Wiirde
man die damalige Vorschrift heute in vollem Umfange an-
wenden, so bedeutete dies eine erhebliche Belastung fiir die
Unternehmen des Salzbergbaues, da ein groBer Tell der
Betriebspunkte bei den heutigen Temperaturverhaltnissen
unter die 4-Stunden-Regelung fiele.

Temperatur	 Arbeitszeit

>28°C
	

71/2 h
>30°C
	

6 h
>35°C
	

4 h

Die Vorschriften der Verordnung von 1911 wurden nicht
in die Verordnung worn 08.01.1945 ribernommen, well die
Arbeitszeit an heiBen Betriebspunkten fiir den gesamten
Bergbau vom Reichswirtschaftsministerium in Zusammen-
arbeit mit dem Reichsgesundheitsamt einheitlich geregelt
werden sollte. Bedingt dutch den Ausgang des Krieges
blieb eine solche Regelung aus. Die Regelung des § 280 der
Allgemeinen Bergverordnung von 1911 wurde daher am
15.04.1946 dutch eine bergpolizeiliche Anordnung wieder
eingefiihrt. Dutch diese Anordnung wurde auch gleichzeitig
die Forderung in § 9 Abs. 3 der Arbeitszeitordnung vom
30.04.1938 erfiillt, die wie folgt lautet:

-(3) Tin Bergbau unter Tage ist fiir Betriebspunkte mit
einer Warme fiber 28°C dutch die zustandige Bergbe-
horde eine Verkiirzung der Arbeitszeit der . Gefolg-
schaftsmitglieder anzuordnen. Weitergehende bergpoli-
zeiliche Bestimmungen bleiben unheriihrt."

Die Entwicklungen his zur Klimaverordnung von
1957. Die weitere Entwicklung war dutch eine Zunahme
der Teufe in den Salzbergwerken und damit ein Ansteigen
der Temperatur gekennzeichnet. Die erforderlichen Arbeits-
zeitverkiirzungen standen einer positiven. Betriebsentwick-
lung entgegen. Die inzwischen gesammelten Erkenntnisse
hatten aber auch gezeigt, daB die bisherigen Regelungen
dem durch hohe Trockentemperatur und geringe rela-
tive Luftfeuchte gekennzeichneten Grubenklima im Satz-
bergbau Niedersachsens nicht ausreichend Rechnung tru-
gen.

Ab 1953 wurde versucht, eine neue Regelung einzufiih-
ren, die diese Verhaltnisse besser berticksichtigte. Nach-
dem Versuche mit KlimasummenmeBgeraten, z.B. dem
Feuchtkugelgerat nach Dr. Linsel von der Westfalischen
Berggewerkschaftskasse, keine praktikablen Lrisungen
ergeben hatten, setzte sich in den weiteren Verhandlungen
der Gesichtspunkt der Effektiv-Temperatur zunehmend
dutch. Wegen der stark wechselnden Wettergeschwindig-
keiten wurde die belgische Effektiv-Temperatur

ieffg = 0,9 tx + 0,1 tu,

bei einer Mindestwettergeschwindigkeit von 0,5 m/s in
Vorschlag gebracht. Am 10. Mai 1957 wurde eine beson-
dere Verordnung zum Schutz der Gesundheit gegen Klima-
einwirken im Salzbergbau unter Tage (Klimaverordnung)
erlassen (8), die ilk die Arbeitszeit folgende Regelungen
enthielt (TubeIle 3):

TABELLE 2

Arbeitszeitbegrenzung nach der Bergverordnung von 1911
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TABELLE 3

Arbeitszeitbegrenzung each der Klimaverordnung von 1957

Mindest-	 Arbeits-
Temperatur	 aufenthalt	 zest

ea > 28°C
	

51/2 h	 7h
ttr > 30°C oder tf > 28°C

	
4 h	 6h

t.fig > 30°C
	

3 h	 4h

§ 1
1. Die figliche reine Arbeitszeit im Salzbergbau unter

Tage darf fOr Personen:

a. die an einem Tage mindestens 5 112 Stunden bei
einer Trockentemperatur von mehr als 28°C beschaf-
tigt werden, 7 Stunden,

b. die an einem Tage mindestens 4 Stunden bei einer
Feuchttemperatur von mehr als 28°C oder bei einer
Trockentemperatur von mehr als 30°C beschaftigt
werden, 6 Stunden,

c. die an einem Tage mindestens 3 Stunden in einem
Klima beschaftigt werden, welches dadurch gekenn-
zeichnet ist, daB 1/10 der Trockentemperatur und
9/10 der Feuchttemperatur zusammen mehr als 30°C
betragen, 4 Stunden,

nicht aberschreiten.
Zum Zeitpunkt des Erlasses der Klimaverordnung lag

die Obergrenze der Trockentemperaturen im nieders'achsi-
schen Kalibergbau bei etwa 35°C, die relative Feuchte be-
trug 40-50%.

Die Klimaverordnung von 1975. Nach einer Laufzeit
von etwa 15 Jahren wurde immer deutlicher, daB die Rege-
lungen von 1957 den durch die Teufenzunahme steigenden
Temperaturen nicht gerecht wurde. Nach der geltenden
Klimaverordnung war die Grenze einer 6-stiindigen Ar-
beitszeit erst bei einer Trockentemperatur von 55°C bei
einer relativen Luftfeuchte von 10% erreicht. Bei einem
weiteren Anstieg der Trockentemperaturen war auch mit
einem noch weiterem Ruckgang der relativen Feuchte zu
rechnen. Nach der zugrunde gelegten belgischen Effektiv-
Temperatur, die die Trockentemperatur nur zu 1/10 beriick-
sichtigte, ware die Grenze der 4-stiindigen Arbeitszeit und
damit die Grenze einer regelmaBigen Arbeit erst bei 72°C
bei einer relativen Feuchte von 5% erreicht worden.

Es gait daher, sich den zukiinftig zu erwartenden hohen
Temperaturen anzupassen und gleichzeitig Grenzen zu
ziehen, die den gesundheitlichen Schutz der Beschfftigten
sicherstellten und dabei die besonderm, Verlialtnisse im
Kalibergbau heriicksichtigten. Diese besonderen Vertalt-
nisse waren in der mit steigender Temperatur zuriickgehen-
den relativen Feuchte zu sehen, die eine Arbeit auch bei
hohen Temperaturen noch ertraglich macht. Alle diese
Uberlegungen fanden Eingang in die Bergverordnung fiber
den Schutz der Gesundheit gegen Klimaeinwirkungen im
Salzbergbau (Klimaverordnung vom 10.12.1975) (9).

In Abstimmung mit der Abteilung Arbeitsmedizin des
Niedersachsischen Landesverwaltungsamtes wurden die
Grenzwerte fiir die erforderliche Arbeitszeitverkiirzung und
die Einstellung einer regelmaBigen Arbeit allein nach
Trockentemperaturen festgesetzt. Gleichzeitig wurde mit
den Tarifpartnern Einvernehmen erzielt, daB sich die Ar-
beitszeitverkiirzungen in einer Schichtzeitverkiirzung nie-
derzuschlagen hatten. Im einzelnen lautet die Vorschrift wie
folgt:

§4
Schiehtzeit

1. Bei Trockentemperaturen der Wetter von fiber + 28°C,
gilt folgendes (Tabelle 4):

a. Bei einer Trockentemperatur der Wetter von fiber +
28°C, bis zu + 37°Ct und einer Mindestaufenthalts-
dauer von 5 Stunden in diesen Wettern darf die
Schichtzeit nicht larger als 7 1/2 Stunden betragen.
Eingeschlossen sind die gesetzlichen Pausen
(30 Min.).

b. Bei einer Trockentemperatur der Wetter von fiber
37°Ct his zu + 46°C und einer Mindestaufenthalts-
dauer von 4 1/2 Stunden in diesen Wettern darf die
Schichtzeit nicht Langer als 7 1/2 Stunden betragen.
Eingeschlossen sind die gesetzlichen Pausen, zuziig-
lich ist weitere Pausenzeit von 15 Minuten zu gewAh-
ren (30 + 15 Minuten).

c. Bei einer Trockentemperatur der Wetter von Ober +
46°Ct his zu + 55°Ct und einer Mindestaufenthalts-
dauer von 4 Stunden in diesen Wettern darf die
Schichtzeit nicht ranger als 7 Stunden betragen. Ein-
geschlossen sind die gesetzlichen Pausen, zuziiglich
ist weitere Pausenzeit von 15 Minuten zu gewihren
(30 + 15 Minuten).

In der graphischen Darstellung zeigt der Vergleich mit den
Regelungen von 1957 deutlich, daB diese den Verhaltnissen
nicht gerecht wurden (Fig. 8 und 9).

Die regtare ArbeitsrnOglichkeit endet jetzt bei einer
Trockentemperatur von + 55°Ct . Dariiber hinaus bedarf die
Arbeit der Erlaubnis des Oberbergamts. Mit einer solchen
Erlaubnis kann nur gerechnet werden, wenn durch den Ein-
satz besonderer Einrichtungen (z. B. Klimakabinen, kli-
matisierte Anziige) sichergestellt ist, daB auf den Beschaf-
tigten bei der Arbeit keine Trockentemperatur von mehr als
+ 55°C einwerken kann. Entsprechende Entwicklungen
auf diesen Gebieten sind seit ringerem eingeleitet.

TABELLE 4

Schichtzeitbegrenzung nach der Klimaverordnung von 1975

Mindest- Schicht- Pausen-
Temperatur aufeathak zeit zeit

28°C– 37°C 5	 h 7 1/2 h 30 min
38°C –46°C 41/2 h 71/2 h 45 min
47°C-55°C 4	 h 7	 h 45 min
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Figur 8. Klimaverordnung vom 10.12,75 OBA Clausthal-Zelierfeld. 1) verktirzte Schichtzeit.
2) Arbeit in Notfallen oder mit Erlaubnis des OBA (Klimatisierungsmassnahmen). 3) Arbeit in
Noralien in Anwesenheit eines Arztes.

Urn auch einer rntighehen FeuchtigkeitserhOhung der
Wetter z. B. in Versatzbetrieben Rechnung zu tragen, wurde
gleichzeitig festgesetzt, daB eine Arbeit bei einer Feucht-
temperatur von mehr + 28°Cf ebenfalls einer besonderen
Erlaubnis des Oberbergamts bedarf. Kurzzeitig darf bei
MaBnahmen zur Rettung oder zum Schutz von Leben und
Gesundheit von Personen nach !falterer Weisung des Be-
triebsfiihrers ohne die Erlaubnis des Oberbergamts gear-
beitet werden. Allerdings ist bei einer Feuchttemperatur
von mehr als + 32°C, unverziiglich ein Arzt hinzuzuziehen.
Ferrier wurde festgesetzt, daB Personen unter 20 Jahren bei
einer Trockentemperatur der Wetter von mehr als + 46°C,
oder einer Feuchttemperatur von mehr + 28°Cf nicht be-
schaftigt werden diirfen. Personen, die das 50. Lebensjahr
iiberschritten haben, diirfen an Betriebspunkten mit einer
Trockentemperatur der Wetter von mehr als + 37°C, nicht
erstmalig beschaftigt werden.

DIE CRERWACHUNG DER
KLIMAVERHALTNISSE

Hinsichtlich Wettermenge und Wettergeschwindigkeit
setzt die Verordnung fest, daB bei einer Trockentemperatur
von mehr als + 28°C., die Wettergeschwindigkeit wenig-
stens 0,25 m/s und die Wettermenge wenigstens 6 m3/min
je Beschaftigten der am stirksten belegten Schicht betragen

mu.13. Bei Ternperaturen von mehr als + 28°C, an irgend-
einem Betriebspunkt ist die Grube standig mit einer
Wettermenge zu bewettern, die in m3 /min wenigstens das
6fache der BelegschaftszahI der am starksten belegten
Schicht betragt.

GESUNDHEITSUBERWACHUNG,
UNTERSUCHUNGSRICHTLINEEN

Eine besondere Bedeutung wird der Gesundheitsiiber-
wachung der Belegschaft beigemessen. Schou nach der
Klimaverordnung von 1957 waren ärztliche Uberwa-
chungsuntersuchungen vorgesehen. Insgesamt wurden with-
rend der Geltungsdauer dieser Bergverordnung mehr als
40 000 arztliche Untersuchungen durchgefiihrt, ohne daB
gesundheitliche &Kaden, die auf die Mune zurilc1czu-
ftihren waren, festgestellt wurden. Die gesundheitliche
überwachung wurde in der Klimaverordnung von 1975 in
angepal3ter Form beibehalten. Um die Untersuchungser-
gebnisse untereinander vergleichbar zu machen, wurde in
die Verordnung aufgenommen, daB die Untersuchungen
nach vom Oberbergamt im Einvernehmen mit dem
Landesgewerbearzt herausgegebenen Richtlinien durchzu-
fiihren und zu beurteilen rind (10). Die Untersuchungen
unterscheiden zwischen Eignungsuntersuchungen vor Auf-
nahme einer Tatigkeit an /team Betriebspunkten und den
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Figur 9. Vergleich der Klimaverordnungen.

regelmaigen Uberwachungsuntersuchungen. Die Eig-
nungsuntersuchungen erstrecken sich neben der Arbeits-,
Sozial- und Eigenanamnese auf folgendes: Urinuntersu-
chungen auf EiweiB, Zucker, Sediment Ubg., Spezielle
Untersuchungen der Atmungs- und Kreislauforgane, ins-
besondere ROntgenaufnahme des Thorax im GroBformat,
Ermittlung der Vitalkapazitat und des 1-s Wertes, Puls-
frequenz und Blutdruck, In Betrieben, in denen TrocIcen-
temperaturen von mehr als + 28°C t auftreten, 1st an alien
belegten Betriebspunkten and iiber Tage an den Ein- und
Ausziehschachten die Trockentemperatur, Feuchttempera-
tur und die Wettergeschwindigkeit nach jeder Anderung der
WetterverhaItnisse, jedoch wenigstens alle 2 Monate, zu
messen. Bei der erstmaligen Ermittlung einer Feuchttern-
peratur von iiber + 28°Cf oder einer Trockentemperatur von
fiber + 55°C= ist das Bergamt unverzuglich zu verstancligen.
An belegten Betriebspunkten ist die Temperaturmessung
unmittelbar am Arbeitspiatz so durchzufahren, daB repri-
sentative Werte erfaat werden. Der Bergwerksbesitzer hat
dem Bergamt jahrlich die wesentlichen MeBergebnisse in
Form einer statistischen Aufstellung vorzulegen.

An technischen HitzeschutzmaBnahmen sieht die Ver-
ordnung vor, daB Arbeitspratze, an denen Personen nicht
nur voriibergehend der von Maschinen abstrahlenden

Warme ausgesetzt warden, dem Stand der Technik ent-
sprechend zu schiitzen sind. Feiner darf die Temperatur des
in die Grube eingebrachten Versatzgutes nicht mehr als +
35°C betragen. Eine Uberschreitung ist mbglich bei der Be-
fOrderung des Versatzes im Abwetterstrom, sofern in die-
sem Bereich keine Betriebspunkte belegt sind. In keinem
Fall darf die Feuchttemperatur der Wetter von + 28°C f
uberschritten warden, Belastungs-EKG mit Ergometer bei
einer 5-Minuten-Belastung mit 75 Watt bei Personen, die
45 Jahre und alter sind und 100 Watt bei Personen, die das
45. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, Leberteste bei
Verdacht auf Lebererkrankungen auf Grund der Anamnese
oder der Urinuntersuchungen, und Inspektion der Haut.

Bei den regelmaffigen Uberwachungsuntersuchungen er-
folgt eine allgerneine Untersuchung sowie eine Urinunter-
suchung. Spezielle Untersuchungen auf Herz-, Kreislauf-,
Leber- und Nierenfunktion warden nur in Abstanden von 2
Jahren oder bei Verdacht auf krankhafte Veranderungen
durchgefiihrt.

EIGN UNGSKRITERIEN

Folgende arbeitsmedizinische Kriterien schfieBen eine
Eignung far Tatigkeiten an heiBen Arbeitsplatzen unter
Tage aus: Reduzierter Ernahrungs- and Kriftezustand,
soweit nicht konstitutionell bedingt, restriktive oder
obstruktive Ventilationsstbrungen der Lunge u.a. durch
Pleuraschwarten oder andere &Kaden, chronische Entziin-
dungsprozesse, Zustand nach Lungenresektion oder Verlet-
zungen mit Funktionsbeeintrachtigungen der Brustorgane,
chronische Bronchitiden, Bronchialasthma, Lungenem-
physem, aktive, auch geschlossene Tuberkulose, aus-
gedehnte inaktive Tuberkulose, manifeste oder zur Dekom-
pensation neigende Herzinsuffizienz, u.a. bei Coronarin-
suffizienz, Herzklappenfehler oder andere organische Herz-
fehler, sowie bei fixiertem Bluthochdruck oder Neigung zur
Hypotonie, und chronisehe Krankheiten, die die allgemeine
Widerstandskraft herabsetzen.

Dar:Ober hinaus sind Personen mit Leberparenchym-
erkrankungen, Nierenparenchymerkrankungen, Personen
mit Hirnschaden, Personen mit krankhaften Stifirungen der
Drilsen mit innerer Sekretion (insbesondere Uberfunktion
der Schilddrilse und Calziumstoffwechselstbrung sowie
diabetische Stoffwechsellage), Personen mit Neigung zu
Gastritiden und Pankreopathie, abermaklige Asthenie oder
Fettsucht, sowie Personen mit offensichtlichen psycho-
pathischen Zagen, Alkoholiker und ausgepragte vegetative
Dystoniker far eine latigkeit an heiBen Arbeitsplatzen
unter Tage ungeeignet.

AUSBIACK

Mit der vorliegenden Klimaverordnung wird nach An-
sicht aller Beteiligten besser als mit der Verordnung von
1957 dem Gesundheitsschutz der an heiBen Betriebspunkten
im Salzbergbau Beschaftigten Rechnung getragen. Die
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kztlichen eberwachungsuntersuchungen werden dariiber
AufschluB geben, ob dieses Schutzziel erreicht wird. Um
die Untersuchungsergebnisse jederzeit statistisch auswerten
zu kOnnen., werden sie in einheitlichen Gesundheits-
zeugnissen in verschliisselter Form erfaBt und stehen so fiir
eine EDV-Auswertung zur Verfiigung.

Ich rnbchte meine Arbeit mit dem Dank an die Herren
der Kali- und Salz AG, insbesondere Herrn Bergwerks-
direktor Potthoff (1 beenden, die mir bei der Vor-
bereitung und durch eberlassung von Unterlagen behilflich
w aren.
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